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1. Einleitung und Zusammenfassung 

Der Stabilitätsrat und der Senat der Freien Hansestadt Bremen haben zur Verlängerung des 
Sanierungsprogramms 2012-2016 ein Sanierungsprogramm 2017-2020 vereinbart. Dieses 
sieht eine halbjährliche Berichtspflicht der Freien Hansestadt Bremen über die Umsetzung des 
Programms vor. Im Bericht vom April 2020 hat die Freie Hansestadt Bremen die Einhaltung 
des Sanierungspfades für das abgelaufene Jahr 2019, wie bereits in allen vorangegangenen 
Jahren, festgestellt. Darüber hinaus wurden Planungen zur Einhaltung des Pfades im laufen-
den Jahr dargelegt. Grundlage hierfür war insbesondere der seinerzeitige Sachstand der Haus-
haltsberatungen 2020.  

Die nach Übermittlung des Berichts beschlossenen Haushaltsentwürfe des Senats für die Bür-

gerschaft wurden den vorbereitenden Gremien des Stabilitätsrates im Rahmen ihrer Beratun-
gen mündlich vorgestellt. Hierzu gehörte auch die Entscheidung, die noch nicht vollständig 
absehbaren finanziellen Lasten der COVID-19-Pandemie über einen im Haushalt separat aus-
gewiesenen „Bremen-Fonds“ zu finanzieren.  Mit dem vorliegenden Herbstbericht können 
nunmehr die in Kraft getretenen Haushaltsgesetze 2020 dargelegt und die Planungen zum 
Umgang mit den weiterhin nicht vollständig absehbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie tiefergehend erörtert werden. 

Der vorliegende Bericht gliedert sich zu diesem Zweck wie folgt: In Abschnitt 2 werden die 
Berechnungen zur Einhaltung des Sanierungspfades im Jahr 2020 aktualisiert. Den Berechnun-
gen liegen die Haushaltsgesetze 2020 zugrunde, die in Abschnitt 3 näher erörtert werden. Die 
darin enthaltenen Effekte der COVID-19-Pandemie werden transparent gemacht und ihre Be-

deutung für das Ziel der Haushaltssanierung herausgearbeitet. Vor dem Hintergrund der Re-
levanz der Minimierung dieser Mehrbelastung wird die Konzeption des Bremen-Fonds mit 
Blick auf Regularien des Vollzugs und Controllings, der Zulässigkeit seiner Inanspruchnahme 
sowie seiner schrittweisen Tilgung vertieft erörtert. Abschnitt 4 legt den aktuellen Planungs-
stand der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen dar. Abschnitt 5 gibt schließlich einen Aus-

blick auf den kommenden Bericht.  

Die zentralen Ergebnisse des Berichts sind wie folgt zusammenzufassen: 

 Gegenüber den Erwartungen des letzten Berichts, der die Auswirkungen der COVID-

19-Pandemie noch nicht berücksichtigen konnte, hat sich die finanzwirtschaftliche 
Lage bundesweit grundlegend verändert. Der Stabilitätsrat hat am 22. Juni 2020 in sei-
nem Beschluss zum Sanierungsverfahren der Freien Hansestadt Bremen festgestellt: 

„Die aktuelle Krise wird auch für Bremen erhebliche finanzielle Folgen haben. Neben 
umfangreichen Einnahmeausfällen ergeben sich zusätzliche Ausgaben zur Bewältigung 
der Pandemie. Der Stabilitätsrat hält eine Kreditfinanzierung vor diesem Hintergrund 
für gerechtfertigt.“ Der zusätzlich notwendige Finanzbedarf zur Bewältigung der Pan-
demie hat eine Inanspruchnahme einer außergewöhnlichen Notsituation nach Artikel 
131a Abs. 3 Landesverfassung durch die Bürgerschaft erforderlich gemacht. Nach ak-
tuellem Planungsstand resultieren aus Bremen-Fonds (1,27 Milliarden Euro) und Steu-
ermindereinnahmen (0,6 Milliarden Euro) eine Nettokreditaufnahme von insgesamt 
über 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2020.  Vor diesem Hintergrund erscheint bereits jetzt 
unausweichlich, dass die tatsächliche Nettokreditaufnahme des Jahres 2020 von der 
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nach dem Sanierungsprogramm vorgesehenen Nettokreditaufnahme abweichen wird, 

wenngleich eine abschließende Aussage hierzu, vor allem der Höhe nach, dem Bericht 
zum April 2021 vorbehalten bleibt. 

 Die Haushaltsgesetze halten die Pflichten aus dem Sanierungshilfengesetz ein, sofern 

die pandemiebedingten Ausgaben bei der Überprüfung als Ausnahmetatbestand aner-
kannt werden. Der Einbruch auf der Einnahmeseite wird im laufenden Jahr noch durch 
die Steuerabweichungskomponente aufgefangen. Sie wirkt damit erstmals für Bremen 
substanziell entlastend, nachdem dieses der Planungssicherheit dienende Instrument 
die Konsolidierungsvorgaben 2011-2019 für Bremen um insgesamt 819 Mio. € ver-
schärft hatte. 

 Zum Zweck der Transparenz, des Controllings und zur Ausgabenbegrenzung des Bre-
men-Fonds hat der Senat umfangreiche Verfahrensvorschriften erlassen. Hierzu gehö-

ren der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs beantragter Maßnahmen mit der 
COVID-19-Pandemie, die Vorrangprüfung anderer Finanzierungswege (insbesondere 
Bundes- und EU-Mittel), Gremienvorbehalt sowohl des Senats als auch des Haushalts- 
und Finanzausschusses der Bürgerschaft sowie ein angemessener Tilgungsplan zur 

Rückführung der Kredite. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit lässt der Senat dieses Vor-
gehen parallel extern rechtswissenschaftlich begutachten. 

 Als zusätzliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und zur Dokumentation ihrer 

Eigenanstrengungen setzt die Freie Hansestadt Bremen seit Beginn des Sanierungsver-
fahrens 2012 die vereinbarten Eigenbeiträge in Form der Sanierungsmaßnahmen um. 
Die Sanierungsmaßnahmen leisten einen erheblichen Beitrag zum Sanierungserfolg 
und haben sich bisher in allen Sanierungsjahren, einschließlich des jüngsten Berichts 

zum Jahr 2019 und der Planung für 2020, als geeignet und hinreichend erwiesen. Die 
Freie Hansestadt Bremen ist bestrebt, das zuletzt gemeldete Niveau an Eigenbeiträgen 
trotz der aktuellen Umstände aufrechtzuerhalten, sodass die Maßnahmen die Haus-
halte 2020 um 483 Mio. € entlasten sollen (vgl. hierzu Abschnitt 4). 

Zum 30. April 2021 wird die Freie Hansestadt Bremen gemäß der verlängerten Sanierungsver-
einbarung über den tatsächlichen Verlauf des Sanierungspfades im Jahr 2020 berichten und 
die dabei zu berücksichtigenden, tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie darlegen.   
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2. Einhaltung des Sanierungspfades 

Gemäß § 5 des Stabilitätsratsgesetzes sehen die Sanierungsprogramme jährliche Abbau-
schritte der Nettokreditaufnahme vor. Für Bremen wie für alle damaligen Sanierungsländer 
wurde bereits bei Aufstellung des ursprünglichen Sanierungsprogramms im Jahr 2011 festge-
legt, dass ihre schrittweise Rückführung der Nettokreditaufnahme (Sanierungspfad) gleichför-
mig mit den bereits zuvor vereinbarten Abbauschritten aufgrund des Konsolidierungshilfen-
gesetzes (Konsolidierungspfad) erfolgen sollte, um widerstreitende Vorgaben zu vermeiden. 
Dementsprechend wurde der Sanierungspfad bis 2019 rechnerisch aus dem Konsolidierungs-
pfad abgeleitet. Hierzu wurde die maßgebliche Zielgröße des Konsolidierungspfades – das 
strukturelle Finanzierungsdefizit – durch eine Überleitungsrechnung in eine Obergrenze für 
die haushaltsmäßige Kreditaufnahme übersetzt. Im Ergebnis waren die Sicherheitsabstände 

gemäß Konsolidierungs- und Sanierungspfad stets identisch.  

Für die Jahre 2017-2019 legt Tabelle 1 die umfangreichen, einzelnen Zu- und Absetzungen der 
damaligen Überleitungsrechnung dar. Die unteren Zeilen der Tabelle ergeben die Obergren-
zen der Nettokreditaufnahme sowie ihre Abstände zur tatsächlichen oder geplanten Netto-
kreditaufnahme (Sicherheitsabstände bzw. Überschreitungen). Im Ergebnis wird ersichtlich, 
dass die Freie Hansestadt Bremen den Sanierungspfad 2017-2019 erfolgreich absolviert hat, 
was auch auf alle vorangegangenen Jahre zutrifft. 

Für das Jahr 2020 wurde im Rahmen der Verlängerung der Sanierungsprogramme Bremens 
und des Saarlandes eine gesonderte Vereinbarung getroffen.  

Anlass hierfür ist, dass der Konsolidierungspfad mit dem Jahr 2020 seine Funktion als Vorbe-
reitung auf das grundgesetzliche Netto-Neuverschuldungsverbot erfüllt hat. An seine Stelle 

treten für Bremen das Netto-Neuverschuldungsverbot – in seiner näheren Ausgestaltung 
durch die Bremer Landesverfassung – sowie die darüberhinausgehenden, aus dem Sanie-
rungshilfengesetz (SanG) erwachsenden Pflichten.1 Hieraus resultiert die Maßgabe, eine jah-
resdurchschnittliche strukturelle, d.h. um finanzielle Transaktionen und  die Steuerabwei-

chungskomponente bereinigte, Tilgungsleistung von 80 Mio. € zu erzielen. Dies ist die zentrale 
Zielgröße des Senats für die Haushaltssteuerung.  

Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Stabilitätsrat bei der Verlängerung des Sanierungs-
programms im Jahr 2017 vereinbart, den Sanierungspfad für das Jahr 2020 nunmehr an das 
SanG anzulehnen. Da die Details der Vorgaben des SanG damals noch nicht bekannt waren 
(Bereinigung um finanzielle Transaktionen und Steuerabweichungskomponente), wurde eine 
rein haushaltsmäßige Tilgung von wenigstens 50 Mio. € als Zielgröße für 2020 vorgesehen. 
Die Vorgaben des Sanierungsprogramms sind damit bei strenger Lesart nicht vollständig mit 
denen des SanG identisch. Tabelle 1 fügt daher die nach SanG maßgebliche Berechnung in 
der farblich abgesetzten, rechten Spalte hinzu. Dort wird auch die variable Tilgungspflicht ge-
mäß § 2 SanG von jahresdurchschnittlich 30 Mio. € in die Betrachtung aufgenommen.  
 
 

                                            
1 Der Konsolidierungspfad wirkt im Jahr 2020 rechtlich fort, jedoch hat der Stabilitätsrat mit 
Blick auf die o.g. Überschneidungen im Juni 2019 beschlossen, dass mögliche Überschreitun-
gen der Vorgaben bei gleichzeitiger Einhaltung der ‚Schuldenbremse‘ als begründeter Ausnah-
mefall zu werten und somit unbeachtlich wären. 
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Im Ergebnis werden, in beiden Zielsystemen, die bisherigen Planungen durch die finanzwirt-

schaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die zu ihrer Bekämpfung erforderli-
chen Maßnahmen vollständig überholt.  

Der Stabilitätsrat hat diesbezüglich bereits am 22. Juni 2020 in seinem Beschluss zum Sanie-
rungsverfahren der Freien Hansestadt Bremen festgestellt: „Die aktuelle Krise wird auch für 
Bremen erhebliche finanzielle Folgen haben. Neben umfangreichen Einnahmeausfällen erge-
ben sich zusätzliche Ausgaben zur Bewältigung der Pandemie. Der Stabilitätsrat hält eine Kre-
ditfinanzierung vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt.“ 

 

 Tabelle 1: Sanierungspfad 2017-2020        

 Stadtstaat Bremen; in Mio. €       

        

 Stadtstaat 
Ist Anschlag  nach SanG 

 2017 2018 2019 2020  2020 

  
Obergrenze strukturelles Finanzierungsdefizit 
gemäß § 4 Konso-VV 

376,1  250,7  125,4  0,0   0,0  

- Entnahmen aus Rücklagen 194,4  120,9  170,7  --    

+ Zuführung an Rücklagen 582,7  274,8  233,0  --    

- Saldo haushaltstechnischer Verrechnungen -0,1  -0,9  1,3  --     

- Saldo der finanziellen Transaktionen (Kernhh.) -26,3  -111,1  -105,1  --   -37,2  

- Saldo der finanziellen Transaktionen (BKF) 8,3  8,1  5,7  --     

- Einnahmen aus Überschüssen -- -- -- --    

+ Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen -- -- -- --     
- Einnahmen aus der Konsolidierungshilfe 300,0  300,0  300,0  --     
+ Saldo periodengerechte Abgrenzung des LFA 59,6  -10,7  23,1  --    
- Rechnungsabgrenzung -- -- -- --    
+ Plan-Abweichung  

zu Regionalisierungsergebnissen 
-- -- -- --  595,6  

- Jährliche Mindesttilgung gemäß § 2 SanG -- -- -- 50,0   50,0  
- Variable Tilgungspflicht gemäß § 2 SanG -- -- -- --  30,0  

= Obergrenze konjunkturbereinigte  
Nettokreditaufnahme (Sanierungspfad) 

542,2  197,8  8,8  -50,0    552,8  

+ Konjunkturkomponente (ex ante / ex post) -181,3  -80,6  -9,0  --    

= Obergrenze haushaltsmäßige  
Nettokreditaufnahme (Kernhaushalt und BKF) 

360,8  117,2  -0,2  -50,0   552,8  

- Nettokreditaufnahme Kernhaushalt 405,7  102,3  -31,3  1.822,7   1.822,7  

- Differenz zum Ist gem. StaBu / StabiRat -0,0  0,6  -1,5       

- Nettokreditaufnahme BKF -68,8  -65,3  -67,3  --  -- 

+ Ausnahmetatbestand COVID-19-Bewältigung           1.270,0  

= Sicherheitsabstand (+) / Überschreitung (-) 24,0  79,6  100,0  -1.872,7   0,1  

 

In der Betrachtung nach SanG (farblich abgesetzte Spalte) wird als Ergebnis der Haushaltsauf-
stellung 2020 die Zielvorgabe eingehalten. Elementar hierfür ist die Einstufung der pandemie-
bedingten Ausgaben von 1.270 Mio. € als Ausnahmetatbestand (Art. 131a BremLV und § 2 Abs. 
4 SanG), wie ihn die Vorgaben des Netto-Neuverschuldungsverbots im Bund und allen Ländern 
vorausschauenderweise vorsehen und wie ihn der Bund und alle Länder für den aktuellen Fall 
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festgestellt haben. Der zusätzlich zu verkraftende Einnahmeeinbruch wird in diesem Rechts-

kreis durch die aus dem Konsolidierungspfad übernommenen Steuerabweichungskompo-
nente aufgefangen (in ihrer vorläufigen Form hier als „Plan-Abweichung zu Regionalisierungs-
ergebnissen“ angegeben, Betrag von 595,6 Mio. €). Diese wirkt damit erstmals für Bremen 
substanziell entlastend, nachdem sie von 2011-2019 den Konsolidierungspfad für Bremen um 
summiert 819 Mio. € verschärft hatte.  

In der rein haushaltsmäßigen Betrachtung des Sanierungsprogramms (blaue Spalten) über-
schreitet die nunmehr pandemiebedingt geplante Nettokreditaufnahme um 1.872 Mio. € die 
vorgesehene Tilgung von 50 Mio. €. Wenngleich eine entsprechende Aussage, vor allem der 
Höhe nach, dem Frühjahrsberichts 2021 vorbehalten bleibt, erscheint angesichts der Größen-
ordnung der aktuell erwarteten Belastungen unausweichlich, dass die tatsächliche Nettokre-
ditaufnahme des Jahres 2020 von der nach diesem Sanierungsverfahren vereinbarten Netto-

kreditaufnahme (- 50 Mio. €) abweichen wird.  

Abschnitt 3 erörtert ausführlich die diesem Ergebnis zugrundliegenden Haushaltsdaten, ins-
besondere die erwarteten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und 
die diesbezüglichen Planungen Bremens. 
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3. Zugrundeliegende Haushaltsdaten 

Die im vorigen Abschnitt dargelegte Nettokreditaufnahme für das Jahr 2020 leitet sich aus den 
in Tabelle 2 abgebildeten Haushaltsdaten ab. Im Vergleich zum vorigen Bericht sind inzwi-
schen die Haushaltsgesetze für Land und Stadt Bremen durch die Bürgerschaft verabschiedet 
sowie die Haushaltssatzung der Stadtgemeinde Bremerhaven von der Kommunalaufsicht ge-
nehmigt worden. Tabelle 2 weist daher den letztlichen Anschlag aus. Wie bereits im vergan-
genen Bericht dargelegt, ist das Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds (BKF) ab dem 
Jahr 2020 nicht mehr Bestandteil der Betrachtung, da es zum Jahresende 2019 aufgelöst 
wurde.  

 

 Tabelle 2: Zugrundeliegende Haushaltsdaten     

 Stadtstaat Bremen; in Mio. €     

     

 Ist Anschlag 

  2017 2018 2019 2020 
 

    
  Steuerabhängige Einnahmen  4.066   4.369   4.453   4.064   

  - darunter SoBEZ  60   60   60   60   

  Sanierungshilfen        400   

  Sonstige Einnahmen  1.125   1.064   1.215   1.199   

  - darunter Veräußerungserlöse  0   0   0   0   

  - darunter COVID-19-bezogene Bundesmittel        50   

Bereinigte Einnahmen 5.191  5.433  5.669  5.663   
     

  Personalausgaben  1.657   1.726   1.830   1.957   

  Sozialleistungsausgaben  1.122   1.119   1.147   1.170   

  Sonstige konsumtive Ausgaben  1.532   1.581   1.671   1.855   

  Zinsausgaben  613   608   622   625   

  Investitionsausgaben  584   646   606   680   

  Sonstige        1.287   

  - davon COVID-19-bezogene Bundesmittel        50   

  - davon Bremen-Fonds (COVID-19-Bewältigung)        1.270   

  - davon Handlungsfelder        50   

  - davon Glob. Ausgaben        -83   

Bereinigte Ausgaben 5.509  5.680  5.876  7.575  
     

          

Finanzierungssaldo -317  -248  -206  -1.913  

  +  Saldo der Rücklagenbewegung  -388   -154   -62   -10   

  +  Konsolidierungshilfen  300   300   300   100   

Nettokreditaufnahme (Kernhh.) 406  102  -31  1.823  

  + Nettokreditaufnahme im BKF  -69   -65   -67   -- 

Nettokreditaufnahme (Kernhh. + BKF) 337  37  -99  -- 

 

Planung für das Jahr 2020 und Auswirkungen der COVID-19-Bewältigung 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die zu ihrer Be-
kämpfung erforderlichen staatlichen Maßnahmen haben gegenüber dem vergangenen Sanie-
rungsbericht grundsätzliche Änderungen an den finanzwirtschaftlichen Planungen der Freien 
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Hansestadt Bremen erzwungen. Diese Änderungen drücken sich in Tabelle 2 insbesondere im 

Einbruch der steuerabhängigen Einnahmen sowie in der Auflage eines „Bremen-Fonds“ zur 
einheitlichen Abwicklung pandemiebezogener Aufwendungen aus. 

Die Einnahmeseite verschlechtert sich gegenüber dem April-Sanierungsbericht, der die finanz-
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch nicht bezifferte, um 430 Mio. €. Dies ist auf die 
steuerabhängigen Einnahmen zurückzuführen, die infolge der zur Eindämmung der Pandemie 
erforderlichen Einschränkungen des Wirtschaftslebens einbrechen. War im vergangenen Be-
richt noch von Einnahmen aus Steuern und Bundesergänzungszuweisungen von 4.637 Mio. € 
ausgegangen worden, erwarten die Haushaltsanschläge nunmehr nur noch 4.064 Mio. € 
(- 573 Mio. €). Den jüngsten Prognosen der Sonder-Steuerschätzung vom September 2020 zu-
folge wird sich diese Verschlechterung noch um 88 Mio. € abmildern.  

Dieser Einbruch kann vom Anstieg der sonstigen Einnahmen nur zu einem Bruchteil kompen-

siert werden. Größte Einzelsteigerung sind hierunter die COVID-19-bezogenen Bundesmittel 
für Unternehmenshilfen, die mit 50 Mio. € veranschlagt wurden. Im bisherigen Jahresverlauf 
hat Bremen sogar bereits 68 Mio. € vom Bund abgerufen, ferner unterstützt der Bund mit 
Krankenhausentlastungsmitteln (für Bremen: 80 Mio. €), die im Haushaltsanschlag noch nicht 
berücksichtigt werden konnten. Sämtliche dieser Mehreinnahmen erfordern gleichwohl Aus-
gaben in gleicher Höhe und wirken somit nicht saldenverbessernd. 

Auch die Ausgabenseite verändert ihr Gesicht durch die zu erwartenden Finanzbedarfe zur 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie grundlegend. Der Senat hat sich entschieden, die dies-
bezüglichen Mehrausgaben in einem „Bremen-Fonds“ zu bündeln und sein Volumen auf zu-
nächst 1,27 Mrd. Euro festgelegt (900 Mio. € beim Land Bremen, 300 Mio. € bei der Stadt 
Bremen, hinzu kommen 70 Mio. € bei der Stadt Bremerhaven). Die Höhe dieses Betrags wurde 

als vorläufiger Handlungsrahmen im Bewusstsein gewählt, dass die tatsächlich erforderliche 
Höhe dieser Bedarfe nur approximiert werden kann, da eine Pandemie des gegenwärtigen 
Ausmaßes seit langem ohne historisches Beispiel ist und damit keine jüngeren Erfahrungs-
werte vorliegen. Die Festlegung des Betrages wurde daher in Anbetracht der Volumina ande-
rer Länder sowie der Maßgabe, die staatliche Handlungsfähigkeit in der Pandemie unbedingt 

sicherzustellen, vorgenommen. Die Bremische Bürgerschaft hat diesem Vorschlag zugestimmt, 
verbunden mit der Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle 
des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt (Art. 131a Abs. 3 
der Landesverfassung). Als verfassungsmäßig obligatorischen Bestandteil dieses Verfahrens 
hat die Bürgerschaft zudem einen Tilgungsplan verabschiedet, der die Rückführung der Kre-
ditaufnahme über einen Zeitraum von 30 Jahren, beginnend im Jahr 2024, festlegt. 

Eine demgegenüber untergeordnete Rolle nimmt der Abschluss der regulären Haushaltsauf-

stellung ein. Wurden im vergangenen Bericht noch globale „Schwerpunktmittel“ als Zwischen-
stand der Haushaltsaufstellung ausgewiesen, wurden diese zwischenzeitlich konkreten Vor-
haben zugeordnet und infolge auf die regulären Aggregate verteilt. Von der Bürgerschaft ge-
fasste Änderungsbeschlüsse erhöhten das Ausgabevolumen in bescheidenem Umfang, wobei 
das Tilgungsziel von strukturell 80 Mio. € gewahrt wurde. Die Haushaltsgesetze sehen somit – 
ohne Einbeziehung der pandemiebedingten Belastungen – die Einhaltung der Vorgaben des 
Sanierungshilfengesetzes vor. 

In der Gesamtbetrachtung muss konstatiert werden, dass das Jahr 2020 unter den Bedingun-
gen der Pandemiebekämpfung nicht den finanzwirtschaftlichen Erfolg für die Freie Hansestadt 
Bremen erbringen kann und wird, der noch zu Jahresbeginn zu erwarten war. Die bremische 
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Haushaltsentwicklung hat in den letzten zehn Jahren, getragen von der starken gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung, eigenen Konsolidierungsanstrengungen sowie der Unterstützung 
von Bund und Ländergemeinschaft eine Trendumkehr vollziehen können. Seit 2012 wurden 
alle Sanierungsetappen erreicht (bzw. seit 2011 im Konsolidierungsverfahren, vgl. hierzu aus-
führlich den Konsolidierungsbericht der Freien Hansestadt Bremen 2019). 2019 konnte mit-
hilfe der Konsolidierungshilfen sogar erstmals eine Netto-Tilgung erzielt werden.  Für das Jahr 
2020 war noch im April-Bericht ein neuerlicher Haushaltsüberschuss vorgesehen. Die Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sollte – unter der Maßgabe stabiler wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen, der klaren finanzpolitischen Handlungslinie des Senats zur Einhal-
tung der Verpflichtungen des Sanierungshilfengesetzes sowie moderaten Verbesserungen der 
staatlichen Aufgabenwahrnehmung zur Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet – den Einstieg in die Altschuldentilgung ermöglichen. Nunmehr erfordert die erfolg-
reiche Bewältigung der COVID-19-Pandemie umfangreiches Handeln aller staatlichen Ebenen 

mit gravierenden einnahme- und ausgabeseitigen Folgewirkungen. Diese resultieren für Bre-
men in einer Nettokreditaufnahme von zunächst 1.823 Millionen €. 

Aus diesem Umstand ergeben sich für die Freie Hansestadt Bremen zwei Folgerungen mit Blick 
auf das formale Sanierungsverfahren wie auch auf das materielle Ziel der Haushaltssanierung:  

Erstens wird, wie in Abschnitt 1 dargelegt, die tatsächliche Nettokreditaufnahme des Jahres 
2020 absehbar von der nach diesem Sanierungsverfahren vereinbarten Nettokreditaufnahme 
(- 50 Mio. €) abweichen, wenngleich eine abschließende Aussage hierzu, vor allem der Höhe 
nach, dem Frühjahrsbericht 2021 vorbehalten bleibt. Eine plötzliche Trendumkehr des Infek-
tionsgeschehens und der gesamtwirtschaftlichen Lage steht nicht zu erwarten und der ext-
reme Einbruch der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen von Bund und Ländern kann auch nicht 
durch isoliertes Handeln der Freien Hansestadt Bremen an anderer Stelle kompensiert werden. 

Im Gegenteil würde eine Reduktion staatlichen Handelns den Infektionsschutz wie auch die 
Wirtschaftslage zusätzlich gefährden. Die gemeinsamen Verabredungen von Bund und Län-
dern, die die Bundesrepublik bisher im internationalen Vergleich erfolgreich durch die Pande-
mie geführt haben, erfordern vielmehr eine Ausweitung gesamtstaatlicher Maßnahmen, von 

denen die Freie Hansestadt Bremen ihren Anteil wahrzunehmen hat. 

Davon unbenommen ist der Senat entschlossen, die als Eigenbeitrag zur Haushaltskonsolidie-
rung ergriffenen Sanierungsmaßnahmen unvermindert fortzusetzen. Die Sanierungsmaßnah-
men leisten einen erheblichen Beitrag zum Sanierungserfolg und haben sich bisher in allen 
Sanierungsjahren, einschließlich des jüngsten Berichts zum Jahr 2019 und der Planung für 
2020, als geeignet und hinreichend erwiesen. Der Senat beabsichtigt daher, das zuletzt gemel-
dete Niveau an Eigenbeiträgen trotz der aktuellen Umstände aufrechtzuerhalten (vgl. hierzu 

Abschnitt 4).  

Zweitens ist die Höhe der pandemiebedingten Lasten für die öffentlichen Finanzen Bremens 
zu minimieren. Eine Minimierung der finanziellen Lasten bedingt einerseits – einnahmeseitig 
– den Erfolg von wirtschaftsstützenden Maßnahmen, durch die das Ausmaß des Einnahme-
einbruchs gemindert und eine zügige Erholung der Steuerentwicklung befördert werden. 
Diese können gleichwohl nur im bundesstaatlichen und supranationalen Zusammenwirken ge-
lingen. Andererseits sind – ausgabeseitig – die pandemiebezogenen Aufwendungen auf das 
unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.  

Auch der Stabilitätsrat hat in seinem Beschluss vom 22. Juni 2020 zu bedenken gegeben, „dass 
die Tilgung aufgenommener Notfallkredite in den kommenden Jahren Handlungsspielräume 
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einschränken wird. Vor diesem Hintergrund sollte Bremen seine Nettokreditaufnahme auf das 

notwendige Maß begrenzen. Darüber hinaus empfiehlt der Stabilitätsrat Kriterien zur Verwen-
dung der Mittel festzulegen, die sich eng an den unmittelbaren Erfordernissen der Pandemie-
bewältigung orientieren.“ 

Zu diesem Zweck hat der Senat umfangreiche Verfahrensvorschriften für den Vollzug des Bre-
men-Fonds erlassen mit dem Ziel, spätere Tilgungsverpflichtungen zu minimieren und eine 
möglichst hohe Transparenz der Mittelvergabe zu gewährleisten. Zur Erhöhung der Rechtssi-
cherheit lässt der Senat dieses Vorgehen parallel extern rechtswissenschaftlich begutachten.  

 

Transparenz, Controlling und Ausgabenbegrenzung des Bremen-Fonds 

Der Senat hat am 16. Juni 2020 – in Kenntnis, dass sämtliche Inanspruchnahmen des Bremen-

Fonds durch spätere Tilgungsleistung zurückgeführt werden müssen und damit Konsolidie-
rungsanstrengungen aller Senatsressorts zur Folge haben werden – ein Prüfungsschema zur 
Gewährleistung der besonderen Darlegungs- und Dokumentationspflichten beschlossen und 
festgelegt:  

„Die konkreten Maßnahmen, die aus dem Bremen-Fonds kreditfinanziert werden, 
müssen im kausalen – unmittelbaren oder mittelbaren – Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie stehen und zur Bewältigung der Pandemie bzw. deren Folgen erfor-
derlich sowie plausibel hergeleitet sein. Nur Maßnahmen, die eindeutig und nachweis-
bar zur Bewältigung der Pandemie bzw. deren Folgen erforderlich sind, können inner-
halb des Bremen-Fonds kreditfinanziert werden. Die Maßnahmen müssen insofern ei-
nen Schadensbewältigungscharakter i.S. einer Schadensbeseitigung, -minderung oder 
-vermeidung aufweisen. Vorrangig vor Mitteln des Bremen-Fonds sind EU- und Bun-

desmittel zu nutzen sowie ggfs. entsprechende Kofinanzierungen bereitzustellen.“ 

Mittel aus dem Bremen-Fonds können demnach nur für konkrete Maßnahmen beantragt und 
bedarfsweise freigegeben werden. Die Beantragung erfolgt beim Senat. Der Senator für Fi-
nanzen verwaltet den Bremen-Fonds, der haushaltstechnisch als eigener Produktplan abge-

bildet wird. Dies sichert einerseits ein einheitliches Controlling, andererseits wird durch die 
Integration in den Haushalt der Mittelabfluss regulär mit dem Haushaltsabschluss veröffent-
licht. Für die Freigabe von Mitteln ist ein Beschluss des Senats und zusätzlich die Freigabe 
durch den Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft erforderlich. 

Mittelbeantragende Stellen müssen mit der Beantragung einer Maßnahme ein Antragsformu-
lar einreichen, für dessen Bewertung folgende finanzwirtschaftliche Prüfkriterien zur Finan-
zierbarkeit von Maßnahmen aus dem Bremen-Fonds maßgeblich sind:  

 Hat die Maßnahme einen eindeutigen und nachweisbaren Bezug zur Corona-Pandemie 

(Kausalität, Ursächlichkeit, unmittelbar für die Bewältigung der Corona-Pandemie bzw. 
mittelbar für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie)?  

 Ist die Maßnahme erforderlich zur Bewältigung der Corona-Pandemie bzw. deren Fol-
gen? Dazu als Orientierung [Ergänzungskriterium]: Bestehen ähnliche/vergleichbare 
Maßnahmen auch in anderen Bundesländern?  

 Besitzt die Maßnahme einen Schadensbewältigungscharakter? Dazu als Orientierung: 

Handelt es sich um vorrangig temporär erforderliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung/Minderung/Vermeidung von Schäden/negativen Folgen der Corona-Pandemie?  
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 Bestehen keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten, insb. über entsprechende 

EU- und Bundesmittel?  

 Darstellung der Klimaverträglichkeit [Ergänzungskriterium] 

 Darstellung der Betroffenheit der Geschlechter [Ergänzungskriterium] 

Das vom Senat beauftragte externe rechtswissenschaftliche Gutachten überprüft die Vorga-
ben zur Vereinbarkeit des dargestellten Vorgehens mit dem Verfassungsrecht sowie dem Sa-
nierungshilfengesetz und stellt die entsprechenden Dokumentations- und Darlegungspflich-
ten Bremens dar. Der Senat wird auf Grundlage der Ergebnisse den Vollzug des Bremen-Fonds 
vornehmen, die zugrundeliegenden Prüfkriterien erforderlichenfalls nachjustieren und zur 
tatsächlichen Inanspruchnahme des Bremen-Fonds im Jahr 2020 im Bericht zum April 2021 
Stellung nehmen. 
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4. Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 

Eigenanstrengungen der Freien Hansestadt Bremen, hier nur die in Form der Sanierungsmaß-
nahmen unternommenen, werden nach aktualisiertem Planungsstand im Jahr 2020 ein Volu-
men von rund 483 Mio. € erreichen. Um diesen Betrag würden die Haushalte bei Unterbleiben 
der Maßnahmen weiter belastet. Über alle vier Jahre des verlängerten Sanierungsprogramms 
kumuliert werden die Eigenbeiträge demnach im Umfang von knapp 1.866 Mio. € den Sanie-
rungspfad unterstützt haben. 

Gegenüber dem Bericht vom April 2020 resultieren die Aktualisierungen in einer Veränderung 
der Erwartungen für 2020 von rund + 23,2 Mio. €. Maßgeblich für diese Veränderungen sind 
u. a. die zwischenzeitlichen Entwicklungen folgender Maßnahmen: 

 Die Rückführungen aus der Versorgungsrücklage (Maßnahme 3i) erreichen mit rd. 33 

Mio. € einen gegenüber dem Frühjahrsbericht um mehr als 25 Mio. € höheren Wert, 
da die Spitze der Versorgungsausgaben in den Jahren 2020/2021 erwartet wird.   

 Dieser positiven Entwicklung stehen im Jahr 2020 reduzierte Erwartungen u.a. bei steu-
erlichen Maßnahmen (1b – Einführung einer Tourismussteuer: - 0,6 Mio. €; 1h – Ein-

führung einer Wettbürosteuer: - 0,15 Mio. €) gegenüber, die durch die Auswirkungen 
der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie begründet sind. 

 Betreffend die Auswirkungen der Erhöhungen der Gewerbesteuer-Hebesätze in Bre-

men und Bremerhaven (Maßnahmen 1c, 1d und 1f) ist anzumerken, dass diese auf-
grund der stets üblichen Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ohnehin mit 
den Prognosewerten fortgeschrieben werden, die aus der Steuerschätzung zum Zeit-
punkt der Hebesatzerhöhung errechnet wurden. Eine negative Veränderung des Maß-

nahmeneffekts ergibt sich somit nicht, ebenso wie sich in allen früheren Jahren, in de-
nen das Aufkommen stärker ausfiel als ursprünglich erwartet, keine positive Verände-
rung ergab. Hinzu kommt, dass die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 
teilweise durch den Bund ausgeglichen werden.  

 Bei der zielorientierten Wohnungsbaukonzeption (Maßnahme 1g) wurden die Einnah-
meerwartungen um 0,3 Mio. € reduziert, da die gesetzten Ziele im Bereich der Ertei-
lung von Baugenehmigungen zwar erreicht wurden, die Baufertigstellungen jedoch 
noch nicht die gleiche Höhe erreicht haben.   

 Die Verordnung von Parkscheingebühren (Maßnahme 2j) wird weiterhin angestrebt, 
wird aber nicht mehr im Jahr 2020 realisiert werden (- 80.000 €).  

 
Insgesamt spiegeln die aktualisierten Planungen das Bestreben der Freie Hansestadt Bremen 

wider, das zuletzt gemeldete Niveau an Eigenbeiträgen trotz der aktuellen Umstände auf-
rechtzuerhalten. 
 
Auf den folgenden Seiten wird in tabellarischer Form über Entwicklung und aktuellen Sach-
stand jeder einzelnen Maßnahme detailliert berichtet. Änderungen in der Ist- bzw. Plan-Um-
setzung der Sanierungsmaßnahmen gegenüber dem vorherigen Stand sind violett hinterlegt.  
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Maßnahmen des bis 2020 verlängerten Sanierungsprogramms  
- Stand September 2020 
 
 

Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

I Programm 
"Umbau der 
Verwaltung und 
Infrastruktur" 
(UVI) 

41.400 49.700 58.000 58.000 Das Programm „Umbau der Verwal-
tung und Infrastruktur“ (UVI) wurde 
vom Senat im November 2011 für 
die Haushaltsjahre 2012 und 2013 
beschlossen und im Rahmen von rd. 
60 Einzelprojekten planmäßig umge-
setzt. Durch Modernisierung und Au-
tomatisierung der Verwaltungsab-
läufe und -prozesse konnten die Res-
sorts flankierend unterstützt wer-
den, ihre spezifischen Personalziel-
zahlen zu erbringen. Die so erwirt-
schafteten Effekte dienen somit in 
Form reduzierter Personalbedarfe 
der Absicherung des festgelegten 
bremischen Personalabbaupfades. 
Die Einspareffekte werden nach den 
vorgelegten Planungen bis zum Ende 
der Amortisationszeit im Jahr 2019 
schrittweise das auch für das Folge-
jahr 2020 fortzuschreibende Niveau 
erreichen.  

II Neuordnung 
der Aufgaben-
wahrnehmung 

4.980 6.600 6.600 3.600   

IIa Bündelung von 
Verwaltungs-
dienstleistun-
gen 

300 300 300 300 Im Einkauf konnten durch die wei-
tere Stärkung zentraler Beschaf-
fungsstellen, die Ausweitung der 
Rahmenverträge und die Einbindung 
der Gesellschaften die Preiskonditio-
nen optimiert werden. Auch wurde 
der Betriebsaufwand durch Zusam-
menlegung von Hausdruckereien ge-
senkt. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

IIb Zuwendungs-
steuerung 

1.500 3.000 3.000 3.000 Durch Optimierung des laufenden 
Controllings, vertiefte und systemati-
sierte Zuwendungsprüfung mit Un-
terstützung einer Fachanwendung, 
Aktualisierung der Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsord-
nung, Optimierung der Zuwendungs-
sachbearbeitung und Überprüfung 
von Entgeltleistungen nach dem SGB 
XII konnten die  Mittel für Zuwen-
dungen im Rahmen der Haushalts-
aufstellung 2016/2017 dauerhaft um 
1,5 Mio. € abgesenkt werden.  
Zusätzlich wird durch weitere Steue-
rungsmaßnahmen (u.a. stärkerer Fo-
kus auf die Erfolgskontrolle durch 
den erstmalig für das Jahr 2018 vor-
zulegenden Rechenschaftsbericht, 
der das Ergebnis zur Erfüllung der 
übergeordneten und strategischen 
Ziele beinhaltet) eine weitere Absen-
kung der Ausgaben für Zuwendun-
gen in den Jahren ab 2018 um wei-
tere 1,5 Mio. € ermöglicht.  

IIf Betriebsprüfun-
gen 

3.000 3.000 3.000   Durch die Zuordnung weiterer Be-
triebsprüfer/innen zum Finanzamt 
für Außenprüfung wurde eine nach-
haltige Betriebsprüfung ermöglicht, 
die auch im verlängerten Berichts-
zeitraum zu den genannten Mehr-
einnahmen (vor LFA) führt. Die Zu-
ordnung von bis zu 10 Betriebsprü-
fer/innen in jedem Jahr zielte auf 
eine nachhaltige Personalsteigerung 
mit einem proportionalen Anstieg 
von Mehrergebnissen ab. Die Zufüh-
rung wurde zwar konsequent umge-
setzt, führte im Ergebnis für das Jahr 
2020 aufgrund div. anderweitiger 
nicht planbarer Personaltransfers in-
nerhalb des Ressorts allerdings nicht 
– wie eigentlich erwartet – zu einem 
Personalaufwachs sondern lediglich 
zu einem „Personalerhalt“. Die Zu-
führung deckte also nur den Perso-
nalabgang ab. Es kann daher für 
2020 zu keiner strukturellen Entlas-
tung kommen. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

IIg Immobilienma-
nagement 

180 300 300 300 Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
im Bereich des öffentlichen Bauens 
und der Verkürzung von Bauzeiten 
ist vom Senat  am 04.09.2018 eine 
Änderung der Richtlinien für die Pla-
nung und Durchführung von Bauauf-
gaben (RLBau) beschlossen worden. 
Die Bestandsaufnahme wurde von 
anlassbezogener Erfassung auf regel-
mäßige umgestellt. Das Verfahren 
wurde in 2016 verbessert. Ende 
2018 waren 100 % des betroffenen 
Gebäudebestandes, soweit die Ob-
jekte sich nicht in der Entwicklung o-
der im Bau befunden haben, umge-
stellt. Damit ergeben sich die anstei-
genden rechnerischen Einsparef-
fekte. 

1 Steuerabhän-
gige Einnah-
men 

116.400 135.340 147.450 143.000   

1a Erhöhungen der 
Grunderwerb-
steuer 

32.400 31.800 35.500 36.000 Eine erste Erhöhung der Grunder-
werbsteuer mit Auswirkungen auf 
den Sanierungspfad um 1,0 %-
Punkte auf 4,5 % erfolgte zum 1. Ja-
nuar 2011.  Mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2014 wurde die Grunderwerb-
steuer gemäß Beschluss der Bremi-
schen Bürgerschaft um weitere 0,5 
%-Punkte auf 5,0 % angehoben. Die 
Entlastungseffekte im Sanierungs-
zeitraum werden als Anteile der 
Steuersatz-Differenz  am realisierten 
bzw. prognostizierten Gesamtauf-
kommen ermittelt.  
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

1b Einführung ei-
ner Tourismus-
steuer 

2.800 2.900 3.100 2.500 Die zum 01.01.2013 novellierte Tou-
rismusabgabe für private bedingte 
Übernachtungen bis maximal 7 
Nächte in Bremen und Bremerhaven 
sorgte für steigende Einnahmen, die 
2016 bereits knapp 2,8 Mio. € betru-
gen. Aufgrund des zur Jahresmitte 
2018 in Kraft getreten Änderungsge-
setzes wird die Tourismusabgabe 
nun in prozentualer Höhe zum Über-
nachtungsentgelt erhoben. Wegen 
der Fälligkeiten ergibt sich jedoch 
erstmals im Jahr 2019 eine haushal-
terische Auswirkung. Durch die Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie werden die für 
2020 erwarteten Beträge deutlich 
hinter den bisherigen Annahmen zu-
rückbleiben. 

1c Erhöhung Ge-
werbesteuer-
Hebesatz (Stadt 
Bremen) 

12.600 23.700 24.200 12.600 Der Gewerbesteuer-Hebesatz wurde 
zum 1. Januar 2014 um  20 %-Punkte 
auf 460 v. H. angehoben, befristet 
für die Jahre 2018/19 wurde er auf 
470 v.H. erhöht. Es entstehen in den 
beiden Jahren weitere kalkulatori-
sche Mehreinnahmen zwischen 11 
und 12 Mio. € p.a. 

1d Erhöhung Ge-
werbesteuer-
Hebesatz (Stadt 
Bremerhaven) 

4.000 4.000 4.000 4.000 Der Gewerbesteuer-Hebesatz wurde 
durch Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Bremer-
haven mit Wirkung zum 1. Januar 
2014 angehoben: + 40 %-Punkte auf 
435 v. H. Auf Grund des erheblichen 
Time-lags zwischen Anhebung und 
Kassenwirksamkeit ist ein exakter 
Nachweis des mit der Erhöhung des 
Satzes erzielten Effekts ex-post nicht 
möglich. Die Beträge der als reali-
siert betrachteten Mehreinnahmen 
in der Maßnahmenliste der bremi-
schen Eigenbeiträge zur Haushaltssa-
nierung bleiben unverändert. Die 
Wirkung setzt sich in den Folgejah-
ren fort. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

1e Erhöhung 
Grundsteuer B 
und Hundeab-
gabe (Stadt Bre-
men) 

28.100 28.600 29.000 29.400 Am 22. September 2015 beschloss 
die Bremische Stadt-bürgerschaft die 
Anhebung des Grundsteuer B - He-
besatzes (auf 695 %), aus der sich 
rechnerisch die genannten Aufkom-
menszuwächse ergeben. Durch die 
parallele Erhöhung der Hundeab-
gabe in der Stadt Bremen ergeben 
sich im Stadthaushalt Mehreinnah-
men in Höhe von knapp 0,3 Mio. €. 
Für den Programmzeitraum werden 
diese Effekte mit Prognosewerten 
der Steuerschätzung fortgeschrie-
ben. 

1f Erhöhung der 
Hebesätze Ge-
werbesteuer 
und Grundsteu-
ern (Stadt Bre-
merhaven) 

8.000 8.000 8.000 8.000 Mit Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 03.12.2015 
wurde mit Wirkung ab 2016 eine An-
hebung der Hebesätze für die Ge-
werbesteuer sowie die Grundsteu-
ern A und B in Bremerhaven be-
schlossen. Diese Maßnahmen tragen 
im Umfang von 2,8 Mio. € (Gewerbe-
steuer) und gut 5,2 Mio. € (Grund-
steuern) zur jährlichen Entlastung 
des kommunalen Haushaltes bei. Die 
Wirkung setzt sich in den Folgejah-
ren fort. 

1g Zielorientierte 
Wohnungsbau-
konzeption 

28.300 35.700 43.100 50.100 Hinsichtlich des Konsolidierungsbei-
trages durch eine zielorientierte 
Wohnungsbaupolitik, der auf eine Si-
cherung bzw. Verbesserung der steu-
erabhängigen Einnahmen des Stadt-
staates durch die Stabilisierung bzw. 
den Ausbau der Einwohnerzahlen in-
nerhalb der Landesgrenzen gerichtet 
ist, hat der Senat der Freien Hanse-
stadt Bremen beschlossen, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der ge-
stiegenen Zuwanderungszahlen, im 
Rahmen eines Sofortprogramms die 
Zielzahl zunächst auf mindestens 
2.000 Wohneinheiten p.a. und ab 
2018 auf 2.100 Wohneinheiten zu 
erhöhen. Zur Entwicklung der Flä-
chen ist zunächst ein Sofortpro-
gramm beschlossen und später sind 
sogenannte Impulsflächen definiert 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

worden. Während sich die geneh-
migten Wohneinheiten seit 2015 
weitgehend in dieser Größenord-
nung bewegen, liegt die Zahl der fer-
tiggestellten Einheiten etwas darun-
ter (überwiegend zwischen ca. 1.600 
und 1.800 Wohneinheiten). 

1h Einführung ei-
ner Wettbü-
rosteuer 

200 640 550 400 Durch Ergänzung des Bremischen 
Vergnügungssteuergesetzes werden 
ab Jahresmitte 2017 Wettbüros im 
Lande Bremen besteuert. Bemes-
sungsgrundlage ist die Anzahl der 
Bildschirme zur Verfolgung der Wett-
veranstaltungen. Es wurden ur-
sprünglich Einnahmen von 400 T € 
p.a. erwartet. Tatsächlich ergab sich 
für 2018 ein Aufkommen von 640 T 
€. Am 19.06.2019 hat das Finanzge-
richt Bremen das Gesetz dem Bun-
desverfassungsgericht gemäß Art. 
100 Abs. 1 GG zur Überprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit vorgelegt. Im 
Jahr 2020 ist der Rückgang gegen-
über dem Vorjahr auf die Auswirkun-
gen der Bekämpfung der Corona-
Pandemie zurückzuführen. 

2 Sonstige Ein-
nahmen 

75.480 13.770 43.310 23.525   

2a Vergabe von 
Werberechten 
auf öffentlichen 
Flächen 

2.700 2.700 2.700 2.700 Durch einen entsprechenden Ver-
tragsabschluss hat die Stadt Bremen 
die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, aus der Vergabe von Werbe-
rechten auf öffentlichen Flächen Ein-
nahmeverbesserungen zu erzielen.  

2b Verwaltungs-
einnahmen der 
Stadt Bremer-
haven 

3.200 3.200 3.200 3.200 Durch die Anhebung von Abgaben, 
Beiträgen, Gebühren und Abführun-
gen leistet die Kommune durch Ver-
besserungen ihrer Verwaltungsein-
nahmen einen jährlichen Eigenbei-
trag zur Haushaltskonsolidierung. 
Die Wirkung setzt sich in den Folge-
jahren fort. 

2c Projekt "Forde-
rungsmanage-
ment" im Sozi-
albereich 

14.400 500 500 500 Das Projekt „Forderungsmanage-
ment im Sozialbereich“ wurde wie 
geplant zum 31. Dezember 2018 be-
endet. Die Aufgaben sind seit Anfang 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

2019 in die Linienorganisation des 
Ressorts integriert worden. 

2d Überprüfung 
der Gebühren-
ordnungen 

2.480 4.150 3.550 2.750 Flankierend zu dem fortwährenden 
Prozess der flächendeckenden An-
passung der Kostenregelungen hat 
der Senat am 15. November 2016 
Maßnahmen zur Schaffung einheitli-
cher Standards für die Gebührenkal-
kulation in der bremischen Verwal-
tung beschlossen. Daraus ergeben 
sich Basiseffekte, die in den Folge-
jahren fortwirken bzw. anfänglich so-
gar noch ansteigen, was insbeson-
dere auf die prognostizierten Ein-
nahmen durch das Inkrafttreten 
neuer Kindergarten- und Hortbei-
träge zurückzuführen ist. Die Erwar-
tungen verringern sich in den Jahren 
2019/2020 bedingt durch die Ab-
schaffung dieser Beiträge für Kinder 
von 3 bis 6 Jahren. 
Effekte aus zukünftigen, hierauf auf-
bauenden Gebührenerhöhungen 
werden hingegen nicht ausgewiesen, 
weil sie regelhaft sind. Die Ressorts 
sind in diesem Zusammenhang ins-
besondere aufgefordert, regelmäßig 
mit der Aufstellung der Haushalte 
sämtliche Gebühren auf ihre Kosten-
deckung zu überprüfen und mit dem 
Ziel der Kostendeckung unter Heran-
ziehung der Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) zu erhöhen. Darüber 
hinaus hat die Senatorin für Finan-
zen mit Wirkung zum 18. April 2018 
einheitliche Vorgaben für die Über-
prüfung und Kalkulation von Gebüh-
ren in der Richtlinie zur Überprüfung 
von Gebühren auf ihre Kostende-
ckung festgelegt. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

2e Intensivierung 
der Gewinnab-
schöpfung 

51.500 2.000 2.900 8.000 Durch eine deutliche Intensivierung 
der Ermittlungstätigkeit der Staats-
anwaltschaft und  Intensivierung der 
tatsächlich sowie rechtlich an-
spruchsvollen Maßnahmen der 
Staatsanwaltschaft zur Gewinnab-
schöpfung fallen im Justiz-Haushalt 
Mehreinnahmen aus Gewinnab-
schöpfung und aus Unternehmens-
geldbußen an. 

2f Neustrukturie-
rung der Nach-
lassangelegen-
heiten 

100 100 100 100 Nachlässe, die unmittelbar oder auf-
grund fehlender Erben dem Staat 
vermacht werden, werden regelmä-
ßig veräußert. Durch organisatori-
sche Verbesserungen werden der 
Prozess der  Veräußerung optimiert 
und Mehreinnahmen in der genann-
ten Höhe generiert. 

2g Einnahmestei-
gerung bei Ver-
mögensab-
schöpfung und 
Unternehmens-
geldbußen 

1.000 0 1.000 1.000 In strafrechtlichen Verfahren als 
Grundlage zur Vermögensabschöp-
fung und Unternehmensgeldbuße 
werden die Ermittlungen überwie-
gend von der Polizei und der Zentra-
len Antikorruptionsstelle unter Sach-
leitung der Staatsanwaltschaft ge-
führt (sachlicher Zusammenhang zu 
Maßnahme 2e). Die Finanzierung 
von 20 VZE der Polizei ist in der Be-
schäftigungszielzahl angerechnet.  

2h Höhere Erstat-
tungen für 
Gast-Schüler 
aus Niedersach-
sen 

  710 1.700 1.700 Der bisherige Vertrag ist zum 
31.7.2016 gekündigt worden (Se-
natsbeschluss vom 12.7.2016).  Der 
neue Vertrag wurde zum 1.8.2018 
wirksam.  Die Mehreinnahme 2018 
bezieht sich daher nur auf 5 Monate. 

2i Erhöhung der 
Elternbeiträge 
zum Mittages-
sen in gebunde-
nen Ganztags-
schulen 

100 100 100 100 Die Erhöhung der Elternbeiträge in 
gebundenen Ganztagsschulen erfolgt 
in Anpassung an die Beiträge in Kitas 
(Erhöhung des Beitrags von 27 auf 
35 Euro monatlich). Die Umsetzung 
ist zum Schuljahr 2017/18 erfolgt. 
Die Senkung des Anschlags wurde in 
der Haushaltsaufstellung 2018/2019 
berücksichtigt. 
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Bezeichnung  
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Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
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2j Verordnung von 
Parkscheinge-
bühren 

        Eine Erhöhung der Parkgebühren 
von 50 Cent auf 80 Cent pro Zeitein-
heit ist in Planung, wurde aber noch 
nicht beschlossen. Die Umsetzung ist 
derzeit für 2021 vorgesehen. 

2k Einführung von 
Begleitschein-
gebühren 

    150 305 Im Vorfeld der Entsorgung gefährli-
cher Abfälle werden durch die zu-
ständigen Behörden die vorgesehe-
nen Entsorgungswege geprüft. Ist 
der Entsorgungsweg zulässig, wird 
der Abfall auf dem vorgesehenen 
Weg entsorgt. Der Verbleib dieses 
Abfalls wird durch die Führung soge-
nannter Begleitscheine belegt. Ge-
bühren werden dafür seit dem 
1.7.2019 erhoben und für die Refi-
nanzierung der  Verwaltungsstellen 
eingesetzt. 

2l Erstattung poli-
zeilicher Ein-
satzkosten im 
Zusammenhang 
mit Großveran-
staltungen 

    1.170 730 Der Gerichtsstreit DFL ./. FHB ist wei-
terhin rechtshängig. Das Bundesver-
waltungsgericht hat am 29.03.2019 
eine grundsätzliche Entscheidung in 
dem Rechtsstreit getroffen und die 
Gebührenregelung für verfassungs-
konform erachtet. Das Verfahren 
wurde zur Klärung von Detailfragen 
an das Oberverwaltungsgericht Bre-
men (OVG) zurückverwiesen. Der 
Streitwert des Gerichtsverfahrens 
beträgt 401.117,95 €. Die Einforde-
rung dieses Geldbetrages wird vo-
raussichtlich nach der abschließen-
den Entscheidung des OVG Bremen 
in diesem Jahr erfolgen.  
Zu einem weiteren Gebührenbe-
scheid in Höhe von ca. 330.000 € 
wurde die Gegenseite angehört. Die-
ser Gebührenbescheid wird nach Ab-
schluss des vorgenannten Gerichts-
verfahrens geltend gemacht, um et-
waigen Anpassungsbedarf aus dem 
Gerichtsverfahren umsetzen zu kön-
nen.  
Die Versendung eines weiteren Ge-
bührenbescheids in Höhe von ca. 
400.000 € steht noch aus. Hier liegen 
noch nicht alle Rechnungen der be-
teiligten Stellen der Länder und des 
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Bundes vor. Wann die Kosten für 
diesen Bescheid geltend gemacht 
werden können, ist derzeit nicht ab-
sehbar. 

2m Parkraumbe-
wirtschaftung in 
Bremerhaven 

  310 310 310 Die Stadtverordnetenversammlung 
in Bremerhaven hat am 30.03.2017 
die Erhöhung der Parkgebühren be-
schlossen. Die Maßnahme wirkt in 
den Folgejahren fort. 

2n Pauschaler 
umA-Belas-
tungsausgleich 

    25.930 2.130 In den Jahren 2019 und 2020 erhält 
Bremen Ausgleichszahlungen ande-
rer Länder für die überproportionale 
Leistungserfüllung des Stadtstaates 
bei der Aufnahme und Integration 
unbegleiteter minderjähriger Auslän-
der/innen (umA). Die Zahlungen ver-
mindern die Kostenbelastungen Bre-
mens. 

3 Personalausga-
ben 

70.920 87.970 78.470 102.870   

3a Absenkung von 
Tarifsteigerun-
gen 2013/2014 

6.000 6.000 6.000 6.000 Aufgrund eines Urteils des Verfas-
sungsgerichtshofs Nordrhein-West-
falen wurde auch für Bremen die so-
ziale Staffelung der Besoldungsan-
passungen 2013/ 2014 rückwirkend 
geändert. Dadurch reduzieren sich 
die jährlichen Einsparungen gegen-
über einer Vollübernahme des TV-L 
auf 6 Mio. €.  

3c Personaleinspa-
rungen 
(Schwerpunkt-
bereiche) 

7.500 7.500 7.500 7.500 Die gestiegenen Anforderungen im 
Bereich der inneren Sicherheit,  der 
erforderliche Ausbau des Bildungs-
systems sowie die Stärkung der Ein-
nahmeverwaltung haben dazu ge-
führt, dass die Personalbereiche Poli-
zei, Feuerwehr, Schulen, Steuerver-
waltung und in großen Teilen die 
Justiz ab 2016 von weiteren Einspa-
rungen ausgenommen werden.  
Nicht in der Darstellung berücksich-
tigt wurde eine Anhebung des Be-
schäftigungsniveaus in der Kernver-
waltung zum Haushalt 2016 um rd. 
300 Vollkräfte (insbesondere Lehrer 
und Polizei), sowie eine weitere An-
hebung im Bildungsbereich ab 2018 
in Höhe von 384 Vollkräften. Diese 
Anhebungen werden zum Teil (10 
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Mio. € ab 2016 und 6,3 Mio. € ab 
2018.) mit einer Absenkung der Zu-
führung an die Anstalt für Versor-
gungsvorsorge finanziert.  

3d Personaleinspa-
rungen (übrige 
Verwaltungs-
kernbereiche) 

29.300 30.800 32.300 32.300 In der Kernverwaltung werden der 
seit 1993 strukturell wirkende Perso-
nalabbau bzw. vergleichbare struktu-
rell wirkende Ausgabenreduzierun-
gen im Jahr 2017 fortgesetzt, in den 
Jahren 2018/19 i. H. v. rd. 30 VZE 
p.a.  Ab 2020 ist nach über 25 Jahren 
Personalabbau und bei steigenden 
Bevölkerungszahlen kein globaler 
Personalabbau in der Kernverwal-
tung mehr zu erbringen. Nicht in der 
Darstellung berücksichtigt wurde 
eine Anhebung des Beschäftigungs-
niveaus in der Kernverwaltung zum 
Haushalt 2016 um rd. 300 Vollkräfte 
(insbesondere Lehrer und Polizei). 
Diese Anhebung wird zum Teil (10 
Mio. €) mit einer Absenkung der Zu-
führung an die Anstalt für Versor-
gungsvorsorge finanziert. 

3e Personalabbau 
(temporäre Per-
sonalmittel) 

12.700 12.700 12.700 12.700 Die temporären Personalmittel wur-
den in den Jahren 2013 nahezu voll-
ständig aufgelöst. Ursprünglich wur-
den hiermit Ersatzkräfte für freige-
stellte Altersteilzeitkräfte finanziert. 
Diese Mittel sind dauerhaft einge-
spart worden und führen somit wei-
terhin zu Minderausgaben in Höhe 
von 12,7 Mio. € p.a. Nicht in der Dar-
stellung berücksichtigt ist eine Anhe-
bung des Beschäftigungsniveaus im 
Bereich der temporären Personal-
mittel aus dem 2. und 3.  Sofortpro-
gramm sowie dem Integrations-
budget zur Flüchtlingsaufnahme,-un-
terbringung und -integration um rd. 
120 Stellen in 2016, die ein Mittelvo-
lumen von 4,4 Mio. € aufweisen. Ab 
dem Jahr 2018 ist geplant, die flücht-
lingsbezogenen Mehrausgaben (au-
ßer in den Bereichen Polizei und Bil-
dung) im Umfang von rd. 350 Voll-
kräften durch einen Abbaupfad über 
4 Jahre vollständig zu kompensieren. 
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3f Verlängerung 
der Lebensar-
beitszeit 

4.480 6.440 6.530 6.480 Der Beschluss, die Lebensarbeitszeit 
für Beamtinnen und Beamte im Voll-
zugsdienst bis 62 Jahre und in der 
übrigen Verwaltung bis 67 Jahre zu 
verlängern, bewirkt strukturelle Min-
derausgaben. 

3g Wiederbeset-
zungssperre in 
Bremerhaven 

1.500       Der Magistrat der Stadt Bremer-
haven hat im Januar 2016 die Einfüh-
rung einer Wiederbesetzungssperre 
bei altersbedingtem Ausscheiden be-
schlossen. Mit der Wiederbeset-
zungssperre und weiteren flankie-
renden Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Stellenbesetzungen konn-
ten 2016 und 2017 Einsparungen 
von ca. 1,5 Mio. € erbracht werden. 

3h Konsolidie-
rungsbeiträge 
im Kulturbe-
reich 

200 200 200 200 Durch Effizienzsteigerungen und die 
Ausschöpfung von Einsparpotenzia-
len in den Kultureinrichtungen wer-
den strukturelle Entlastungen zur 
Übernahme von Eigenanteilen an 
der Finanzierung von Tarifsteigerun-
gen ermöglicht. 

3i Rückführungen 
aus der Versor-
gungsrücklage 

  8.900 8.600 33.050 Die Versorgungsausgabenspitze wird 
voraussichtlich 2020/2021 erreicht. 
Die Versorgungsrücklage soll ent-
sprechend ihres Gründungszwecks 
zur Abfederung dieser Ausgaben-
spitze eingesetzt und bis Ende 2021 
aufgelöst werden. 

3j Gemeinsame 
Aufgabenwahr-
nehmung der 
Hochschulen 

  50 50 50 Gemeinsame Aufgabenwahrneh-
mung der Hochschulen in den Berei-
chen Innenrevision und Stellenbe-
wertungen. Die ursprünglich favori-
sierte Aufgabenbündelung der Per-
sonalverwaltungen der Hochschulen 
wird zunächst nicht realisiert, we-
sentliche Synergieeffekte sind hier 
nach ersten Erkenntnissen nur 
schwer zu generieren.   

3k Kürzung der 
Personalausga-
ben in Bremer-
haven 

  4.590 4.590 4.590 Kürzung der Personalausgaben über 
Aufgabenkritik um 3 % im Haushalts-
jahr 2018. Diese Kürzung wirkt in 
den Folgejahren fort. 
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3l Verzögerung 
von Tarifsteige-
rungen 
2017/2018 

9.240 10.790     Der Abschluss im Bereich des Tarif-
vertrages der Länder für die Jahre 
2017 und 2018 wird mit zeitlicher 
Verzögerung – jeweils erst zum 1. 
Juli – auf den Beamtenbereich (ein-
schließlich Versorgungsempfänger / 
innen) übertragen. Hierbei handelt 
es sich um einmalig eingesparte Aus-
gaben. 

4 Sozialausgaben 6.800 7.300 3.200 4.400   

4b Projekt "Ju-
gendamt wei-
terentwickeln!" 

6.800 7.300 3.200 4.400 Das Projekt „Jugendamt weiterent-
wickeln!“ verfolgt das Ziel, durch 
veränderte Arbeitsweisen und Orien-
tierungen im Jugendamt die Ein-
griffsintensität zu reduzieren und zu-
gleich den Wirkungsgrad erzieheri-
scher Hilfen zu erhöhen. Parallel 
wird der Ausgabenzuwachs be-
grenzt. Der dargestellte Effekt er-
rechnet sich aus der durch das Pro-
jekt hervorgerufenen positiven Ab-
weichung gegenüber der bundesweit 
zu erwartenden Ausgabenentwick-
lung (s. Senatsbeschluss vom 
7.10.2014). 

5 Sonstige kon-
sumtive Ausga-
ben 

65.316 67.696 70.161 70.436   

5a Globale Redu-
zierung der üb-
rigen kon-
sumtiven Aus-
gaben 

17.300 17.300 17.300 17.300 Bei der Eckwert-Bildung für die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 des 
Landes und der Stadtgemeinde Bre-
men wurden die gestaltbaren laufen-
den Ausgaben um jeweils 1,5 % ge-
kürzt und unverändert fortgeschrie-
ben. Die vorgenommenen Kürzun-
gen wirken als Basiseffekte für die 
Folgejahre fort. 

5b Verwaltungs-
ausgaben der 
Stadt Bremer-
haven 

9.200 9.200 9.200 9.200 Die Effekte resultieren aus effizienz-
bedingten Minderausgaben für Un-
terkunft und Heizung, Kürzungen in 
der Sportfinanzierung, der Reduzie-
rung von Zuschüssen, einer 5 %-igen 
Pauschalkürzung der gestaltbaren 
Verwaltungsausgaben, der Einfüh-
rung einer getrennten Abrechnung 
der Kanalbenutzungsgebühren und 
sonstigen Einzelmaßnahmen. Die 
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Wirkung setzt sich in den Folgejah-
ren fort. 

5c Zuschussredu-
zierungen an 
die Hochschu-
len 

4.600 4.600 4.600 4.600 Ausgewiesen sind die der Maß-
nahme zuzuordnenden Minderaus-
gaben gegenüber dem Ist 2011. In 
den Umsetzungsjahren ergeben sich 
- z. B. aufgrund von Tarifsteigerun-
gen - Überlagerungen dieser Effekte. 
Seit 2005 haben die Hochschulen die 
aus dem Landeszuschuss finanzier-
ten und besetzten Stellen um 89 re-
duziert. Nach einem vom Senat be-
schlossenen Wissenschaftsplan 2020 
sollen sie um weitere 131 VZÄ ver-
ringert werden. 

5d Flankierende 
Maßnahmen 
zum Wissen-
schaftsplan 

4.000 4.000 4.000 4.000 Die im Hochschulbereich zu beschlie-
ßenden Maßnahmen zur Einhaltung 
der Eckwerte des Wissenschaftspla-
nes 2020 umfassen die Schließung 
und Konsolidierung von Instituten, 
den Abbau von Doppelstrukturen, 
die Überarbeitung von Studienange-
boten und die Schließung wenig 
nachgefragter Studiengänge.  

5e Wohnraumför-
derung (Red. 
Aufwendungs-
zuschuss) 

2.800 2.950 4.900 4.900 Ein Abbau von Aufwendungszu-
schüssen führt zu Ausgabenreduzie-
rungen im Treuhandvermögen 
"Wohnraumförderung" in dieser Po-
sition. Die unterstellten Effekte wur-
den - ausgehend vom Ist-Ergebnis 
2014 - für die Restjahre des Sanie-
rungszeitraumes erhöht und auf-
grund der Ist-Zahlen für 2018 bis 
2020 entsprechend angepasst. 

5f Darlehensge-
währung in der 
Wirtschaftsför-
derung 

2.300 2.300 2.300 2.300 Die Wirtschaftsförderung verlagert 
ihren Schwerpunkt der Förderinstru-
mente von Zuschussgewährung auf 
Darlehensgewährung. Die Quantifi-
zierung der realisierbaren Minder-
ausgaben basiert auf Annahmen und 
Setzungen.  
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5g Getrennte Ab-
wassergebühr 

5.000 5.000 5.000 5.000 Durch Überprüfung der tatsächli-
chen Verteilung versiegelter Flächen 
(Luftbilder) können Kostensenkun-
gen bei der Entwässerung von Ver-
kehrsflächen erreicht werden. Im 
Jahr 2010 - vor Einführung der ge-
trennten Entwässerungsgebühr 
(GEG) - lag die Höhe des städtischen 
Anteils an den Entwässerungskosten 
der versiegelten Flächen ca. 5 Mio. 
€/a höher als nach der Einführung 
2011, woraus die genannte Einspa-
rung entstanden ist. 

5h Absenkung Ver-
lustausgleich an 
die BSAG 

8.200 8.200 8.200 8.200 Die Absenkung der rechnerischen 
Verlustausgleiche basiert auf verhan-
delten Ergebnissen mit der Bremer 
Straßenbahn AG (BSAG) zum Busi-
ness-Plan ÖDLA vom 29. Mai 2009. 
Im Rahmen der Verhandlungen zum 
neuen ÖDLA ab 2019 wurde die Abfi-
nanzierung der Straßenbahnneube-
schaffungen neu geregelt. Damit ver-
bunden ist eine höhere Belastung 
der Haushalte, sodass keine zusätzli-
chen Entlastungseffekte zu erwarten 
sind. 

5i Gewinne aus 
Rekommunali-
sierung der 
Netze 

4.000 4.000 4.000 4.000 Gewinne aus Beteiligungen an den 
Netzgesellschaften werden ab 2015 
den anteilhaltenden Verkehrs- und 
Versorgungsgesellschaften zufließen 
und ab 2016 den jährlichen Zu-
schussbedarf aus dem Kernhaushalt 
in entsprechender Höhe reduzieren. 
Abgebildet ist der Nettoeffekt nach 
Abzug der Refinanzierungszinsen für 
den Erwerb der Beteiligungen (dar. 1 
Mio. € für Bremerhaven). 

5j Kürzung der 
Sachausgaben 
in Bremerhaven 

1.900 1.900 1.900 1.900 In der Stadt Bremerhaven soll eine 
pauschale Kürzung der nicht voll-
ständig verpflichteten Sachausgaben 
um 5 % eine jährliche Minderaus-
gabe bewirken. Die Wirkung setzt 
sich in den Folgejahren fort. 
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5k Streichung des 
Zuschusses zum 
Autofreien 
Sonntag 

100 100 100 100 Der autofreie 'StadTraum' war ein 
Aktionstag für mehr Leben auf der 
Straße, die einmal jährlich zusam-
men mit den ADFC unter finanzieller 
Beteiligung der Stadt Bremen organi-
siert wurde. Diese Veranstaltung 
wird künftig nicht mehr durchge-
führt. 

5l Schließung des 
Spicariums 

125 125 125 125 Bremen hat bis zum Ende des Jahres 
2016 in Bremen-Vegesack das Hafen-
museum Spicarium betrieben. Auf-
grund zu geringer Besucherzahlen 
waren hierfür ständig Zuführungen 
aus dem Haushalt erforderlich. Das 
Spicarium wurde daher geschlossen.  

5m Schließung von 
Studiengängen 
an der Hoch-
schule Bremen 

100 200 200 400 Längerfristig werden durch die 
Schließung der Studiengänge Journa-
listik und Volkswirtschaft 5 Professu-
ren entbehrlich (Entlastungseffekt: 
400 T €). Die Einsparungen werden 
auch zur Flankierung des Wissen-
schaftsplans in der Hochschule ein-
gesetzt. 

5n Verzicht auf 
Überseemuse-
ums-Ausstel-
lung 

165 645 

  

  Das genannte Vorhaben im Kulturbe-
reich wird nicht durchgeführt. 

5o Verzicht auf Zu-
wendungserhö-
hung im Kultur-
bereich 

  250 250 250 Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
2018/19 wurden die Zuwendungen 
im Kulturbereich ohne Zuwachsrate 
fortgeschrieben. 

5p Konsolidie-
rungsbeitrag 
der Beteiligun-
gen 

  280 440   Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
2018/2019 sollten privatrechtliche 
Gesellschaften, deren Zweck die Er-
bringung kommunaler oder staatli-
cher Aufgaben ist, zur Leistung eines 
Konsolidierungsbeitrags verpflichtet 
werden. Nach eingehender Prüfung 
der rechtlichen und tatsächlichen 
Durchsetzbarkeit, ist eine pauschale 
Reduzierung der investiven und kon-
sumtiven Zuschüsse um 1,5 % bei 
den Gesellschaften, die Mittel aus 
dem Haushalt erhalten, nicht mög-
lich. Für die Jahre 2018 und 2019 
liessen sich jedoch die genannten 
strukturellen Entlastungen realisie-
ren. 



 

28 
 

Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

5q Situative Anpas-
sung der Grup-
pengrößen im 
U3-Bereich 

3.000 3.000 3.000 3.000 Im Rahmen der Richtlinien zum Be-
trieb von Kindertageseinrichtungen 
wurden bei mehr als 50% der Grup-
penangebote 1 oder 2 Kinder mehr 
aufgenommen. Für die Träger be-
deutet die Erhöhung um 1 bis 2 Kin-
der, dass sie gemäß Erlaubnis zum 
Betrieb eine 2. Fachkraft einstellen 
müssen. Dieser Mehraufwand wird 
mit einer Pauschale von 450,- Euro 
pro Platz/ Monat/ Kind finanziert. 
Bei 350 zusätzlichen Plätzen über 
das 9. 
und 10. Kind ergibt sich eine Ausga-
benreduzierung von rd. 3 Mio. € p.a. 
Die Einsparungen sind über den er-
rechneten durchschnittlichen Auf-
wand für die jeweiligen Angebote 
bereits in die Anschläge der Haus-
halte 2018/2019 eingeflossen. 

5r Kündigung von 
Software-Ver-
trägen 

526 526 526 541 Das Microsoft Enterprise Agreement 
(EA) wird ohne die OfficePro Soft-
ware Assurance fortgeschrieben. Die 
Entlastungseffekte entstehen 2017 
bis 2021. Ab 2021 sind Handlungsop-
tionen zu prüfen. 

5s Organisations-
projekt der 
Hochschule Bre-
men 

  800 1.800 2.300 Bis zum Jahr 2020 sollen 40 Dienst-
leisterstellen sozialverträglich abge-
baut werden. Die Entlastungseffekte 
werden sukzessive ab 2018 entste-
hen, und sind Bestandteil des Wis-
senschaftsplans 2020. 

5t Regionalisie-
rungsmittel 

2.000 2.000 2.000 2.000 Der Einsatz der Regionalisierungs-
mittel richtet sich nach gesetzlich 
festgeschriebener  Zweckbindung. 
Sie sind insbesondere zur Finanzie-
rung des SPNV gedacht, können in 
einem bestimmten Rahmen aber 
auch zur Verbesserung des übrigen 
ÖPNV eingesetzt werden.  Dabei 
wurde eine Größenordnung von 
rund 30% der Gesamtsumme der 
Ausgleichszahlungen nach § 45a 
PBefG als noch gesetzeskonform an-
genommen. Analog zum Saarland 
können in Bremen rund 2 Mio € aus 
RegMitteln für die Schülerausgleichs-
zahlungen geleistet werden, ohne 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

dass dadurch die wesentlichen Pro-
jekte und Maßnahmen, die aus Regi-
onalisierungsmitteln finanziert wer-
den, gefährdet werden.  

5u Ausgabenredu-
zierungen im 
Sachhaushalt 
der Stadt Bre-
merhaven 

  320 320 320 Reduzierung des Zuschusses für das 
Freibad Grünhöfe um 170.000 Euro 
sowie die Kürzung der Zuschüsse an 
das Stadttheater Bremerhaven um 
150.000 Euro durch Einnahmeerhö-
hung (Preiserhöhungen). Die Kürzun-
gen wirken in den Folgejahren fort. 

6 Investitionsaus-
gaben 

13.200 33.400 55.400 27.800   

6b Reduzierung 
von Investiti-
onszuschüssen 
in der Stadt 
Bremerhaven 

3.700 3.700 3.700 3.700 Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
2014 / 2015 wurden die Investitions-
zuschüsse an den Wirtschaftsbetrieb 
"Seestadt Immobilien" sowie Investi-
tionen im Friedhofsbereich dauer-
haft abgesenkt. 

6c Baustandards 
im Straßenbau 

200 200 200   Durch diverse Einzelmaßnahmen 
(Reduzierung von Verkehrsflächen in 
Wohn- und Sammelstraßen, Senkung 
des Unterhaltsaufwandes für Stra-
ßenbegleitgrün, Verzicht auf den 
nachträglichen Einbau von Grant-
bausteinen etc.) wurden im Straßen-
bau entsprechende  Minderausga-
ben realisiert. Bei den Maßnahmen 
des Amtes für Straßen und Verkehr 
wird die vorgegebene Reduzierung 
von Baustandards (Betonborde, 
keine kostenintensiven Pflastermate-
rialien sondern einheitliche Beton-
steinpflaster etc.) weitgehend umge-
setzt. Die Einsparungen für 2020 las-
sen sich für das Amt für Straßen und 
Verkehr nicht monetarisieren. 

6d Reduzierung 
der Zuweisun-
gen und Zu-
schüsse an Son-
dervermögen 

  20.000 30.000   Für die Haushaltsjahre 2018 und 
2019 sind weitere Konsolidierungs-
beiträge der Sondervermögen  vor-
gesehen, die in Form zurückgeführ-
ter Mittel als Mehreinnahmen die 
Haushalte entlasten sollen. Im Jahr 
2018 mussten diese Abführungen in 
einem um 30 Mio. € und 2019 um 20 
Mio. € geringeren Umfang als ge-
plant in Anspruch genommen wer-
den.  
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

6e Unterlassung 
investiver Maß-
nahmen im Kul-
turbereich 

  100 100 100 Geplante Investitionsvorhaben im 
Kulturbereich werden in der genann-
ten Höhe unterlassen. Die Umset-
zung erfolgt im Zuge der Haushalts-
aufstellung 2018/19. 

6f Konzentration 
von Investitio-
nen in kommu-
nalen Kliniken 

9.300 9.400 21.400 24.000 Auf einen Neubau der Somatik im 
Klinikum Bremen-Ost wird verzichtet 
zugunsten von Maßnahmen mit er-
heblich geringerem investiven Mitte-
leinsatz, z.B. für die Optimierung der 
Stationsgrößen. Nicht benötigte in-
vestive Mittel ergeben entsprechend 
der ursprünglichen Maßnahmenpla-
nung Entlastungsbeträge, die zwi-
schen 9 Mio. € und 24 Mio. €   in den 
Einzeljahren schwanken. 

7 Aggregatüber-
greifende Maß-
nahmen 

40.820 41.060 41.660 49.480   

7b Ergebnisbei-
träge aus Sanie-
rungsprojekten 
im Gesund-
heitsbereich 

38.500 38.500 38.500 38.500 Durch Projekte des Zukunftsplanes 
2017, unter anderem zur Verweil-
dauerkürzung und Sachkostenreduk-
tion sowie Personalabbau in der Ver-
waltung, werden die genannten Ef-
fekte realisiert und in den Jahren 
2018-20 verstetigt. Allerdings sind 
inzwischen gegenläufige Effekte ein-
getreten (siehe Kommentar zu 7f), 
die die Effekte aus dem Zukunftsplan 
2017 teilweise aufzehren. 

7c Konsolidie-
rungsmaßnah-
men der Stadt 
Bremerhaven 

2.280 2.280 2.280 2.280 Reduzierung der Planansätze der 
Personalausgaben im Haushaltsauf-
stellungsverfahren 2016 / 2017 um 
1,5 %; Reduzierung von Personalkos-
tenbudgets bei Fluktuation; zeitver-
zögerte Anpassung der Besoldungs- 
und Beamtenversorgungsbezüge; 
befristete Übertragung der Post-
dienstleistungen auf Performa Nord. 
Die Wirkung setzt sich in den Folge-
jahren fort. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

7d Einrichtung ei-
ner Jugend-
berufsagentur 

20 140 440 850 Im Rahmen der Jugendberufsagentur 
sollen junge Menschen unter 25 Jah-
ren mit Wohnsitz im Land Bremen zu 
einem Berufsabschluss geführt wer-
den. Dafür werden an der Nahtstelle 
Schule-Beruf Ressourcen gebündelt 
und zusätzliche eingesetzt. Die drei-
jährige Organisationsentwicklungs-
phase der Jugendberufsagentur en-
dete plangemäß am 30.04.2018. 
Seitdem hat die Partnerschaft ihre  
Vermittlungs- und Matchingprozesse 
weiter überarbeitet und intensiviert 
sowie ausgeweitet.  Seit Oktober 
2018 wird eine begleitende Evalua-
tion der Jugendberufsagentur Bre-
men-Bremerhaven durchgeführt. Im 
1. Zwischenbericht sind Empfehlun-
gen zur Wirkungsanalyse enthalten, 
die jetzt von der Partnerschaft be-
wertet werden. Im Herbst 2020 wer-
den von der Evaluation, unter Einbe-
zug aller Arbeitspakete der Evalua-
tion, abschließende Empfehlungen 
zur Verbesserung des vorhandenen 
Controllings und Monitorings vorlie-
gen, mit denen dann die unterstell-
ten Annahmen überprüft werden 
können. Hierbei sind auch die Ent-
wicklungen bei den vermehrten Zu-
gängen von  jungen Geflüchteten 
und die Veränderungen im Über-
gangssystem zu berücksichtigen. 
 Die Jugendberufsagentur und Aus-
bildungsgarantie (Ziffer 7e) stehen 
im engen Kontext. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Annahme unter-
stellt, dass die in der Senatsvorlage 
„Jugendberufsagentur“ vom 
02.08.16 im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung dargestellten 
Einsparungen im Übergangssystem 
und bei der KdU jeweils hälftig auf 
die Ausbildungsgarantie und Jugend-
berufsagentur entfallen.  
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

7e Ausbildungsga-
rantie (u.a.) zur 
Reduktion der 
Übergangssys-
teme 

20 140 440 850 Mit der Ausbildungsgarantie hat sich 
der Senat ein eigenes Förderinstru-
ment für das politische Ziel, das er 
mit dem Reformvorhaben Jugend-
berufsagentur auf den Weg gebracht 
hat, geschaffen. Mit der Ausbil-
dungsgarantie wird das Ziel verfolgt, 
die Zahl junger Menschen mit abge-
schlossener Berufsausbildung zu er-
höhen. Damit verbunden ist ein Ab-
bau von Plätzen im schulischen 
Übergangssystem. Zudem wird lang-
fristiger Transferleistungsbezug ver-
hindert und die Integration in exis-
tenzsichernde Arbeitsverhältnisse 
ermöglicht.  
Die Maßnahmen der Ausbildungsga-
rantie stehen im engen Kontext zur 
Jugendberufsagentur (Ziffer 7d). Vor 
diesem Hintergrund wird die An-
nahme unterstellt, dass die in der Se-
natsvorlage „Jugendberufsagentur“ 
vom 02.08.16 im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung darge-
stellten Einsparungen im Übergangs-
system und bei der KdU  jeweils hälf-
tig auf die Ausbildungsgarantie und 
Jugendberufsagentur entfallen.  Die 
Ausbildungsgarantie wird weiterhin 
plangemäß umgesetzt und generiert 
zusätzliche Ausbildungsplätze und 
Unterstützungsmaßnahmen. 
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Nr. 
Bezeichnung  
der Maßnahme 

Strukturelle Entlastung in T€ im Jahr … 
Kurzbeschreibung  

der Maßnahme 
2017 2018 2019 2020 

7f Ergebnisbei-
träge aus weite-
ren Sanierungs-
projekten im 
Gesundheitsbe-
reich 

      7.000 Der mit dem Zukunftsplan 2017 ein-
geschlagene Konsolidierungskurs soll 
weiter verfolgt werden. Deshalb 
wurde ein Sanierungskonzept (Hand-
lungsstrang 1, Handlungsstrang 2, 
Organisationskonzept, Digitalisie-
rung) entwickelt. Durch Projekte des 
Handlungsstrang 1 sollten ab 2019 
weitere positive Ergebniseffekte 
durch Maßnahmen zur Erlös- und 
Kostenoptimierung erzielt werden. 
Für 2019 sollte gemäß Wirtschafts-
planung ein Betrag von 10,9 Mio. € 
erreicht werden. Der Verlauf des 
Jahres 2019 hat gezeigt, dass der Be-
trag insbesondere durch erhebliche 
Leistungsverfehlungen aufgrund der 
allgemeinen Krankenhausentwick-
lung nicht erzielt werden konnte. 
Aufgrund der Vorgaben nach der 
Pflegepersonaluntergrenzenverord-
nung (PPUGV) sind Betten- und Stati-
onssperrungen sowie Reduzierungen 
im OP-Bereich aufgrund von fehlen-
dem Personal erfolgt sowie Leis-
tungsrückgänge aufgrund von zuneh-
mender Ambulantisierung eingetre-
ten. Für 2020 wird die PPUGV auf 
weitere Bereiche ausgeweitet. Des-
halb hat die GeNo geringere Leis-
tungsmenge als bisher in der Mittel-
fristplanung angenommen geplant. 
Allerdings plant die GeNo kostensei-
tig Einsparungen bei den Material-
kosten durch Optimierung des Ein-
kaufs und der Bestandführung sowie 
Senkung der Leiharbeitskosten, die 
zusammen zu einem Ergebniseffekt 
in 2020 von 7 Mio. € führen sollen. 

  Insgesamt 435.316 442.836 504.251 483.111   
      

 
      

 

  Legende         
Gegenüber dem vorherigen Bericht 
veränderte Werte 
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5. Ausblick 

Die Freie Hansestadt Bremen wird dem Stabilitätsrat gemäß der verlängerten Sanierungsver-

einbarung zum 30. April 2021 nächstmalig über den weiteren Verlauf des Sanierungspfades 

berichten. Schwerpunkt der Berichterstattung wird der tatsächliche Verlauf des Haushaltsjah-

res 2020 und des Sanierungspfades 2017-2020 insgesamt sowie die Aufrechterhaltung der Sa-

nierungsanstrengungen unter den außergewöhnlichen Umständen der Corona-Krise sein. 

Ein erhebliches Risiko für den Fortgang des Sanierungserfolges Bremens liegt weiterhin in Rah-

mensetzungen für die Finanzlage von Ländern und Kommunen, die dem Bundesgesetzgeber 

obliegen. Hierzu zählen Steuersenkungen oder Ausgabeverpflichtungen zulasten von Ländern 

und Kommunen. Aktuell entstehen den Ländern Belastungen aus dem Zweiten Familienlas-

tenausgleichsgesetz sowie den zu ko-finanzierenden Gewerbesteuerausfallhilfen für die Kom-

munen. Gleichzeitig werden durch den Entschluss des Bundes, die Kosten der Unterkunft künf-

tig bis zur Höhe von 75 % zu übernehmen, gerade finanziell stark beanspruchte Kommunen 

strukturell und nachhaltig entlastet, darunter die Städte Bremen und Bremerhaven. Der Senat 

begrüßt diesen Schritt als Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen im Bundesgebiet aus-

drücklich und erinnert an die im Rahmen der Regierungskommission „Gleichwertige Lebens-

verhältnisse“ diskutierte und weiterhin bestehende Notwendigkeit einer Altschuldenlösung. 

Schließlich sind in diesem Zusammenhang nach wie vor die Kosten für Unterbringung und In-

tegration von Geflüchteten zu nennen, die vorrangig von Ländern und Kommunen getragen 

werden. Die Bundesbeteiligung an diesen Kosten ist aufgrund ihrer Befristung wiederkehrend 

neu zu beschließen, sodass Länder und Kommunen in ihren Planungen immer wieder mit ei-

nem drastischen Rückgang kalkulieren müssen.  Für den Stadtstaat Bremen sind im Jahr 2020 

– trotz weiter moderater Zugangszahlen, durch die sich Mittelbedarfe weiter auf dauerhafte 

Integrationsaufgaben verlagern und damit insgesamt leicht zurückgehen – aufgrund rückläu-

figer Bundeshilfen ansteigende Netto-Ausgaben zu erwarten (vgl. Anhang-Tabelle 3), die den 

Sanierungskurs nach jetzigem Stand in Höhe von 158 Mio. € belasten werden. 
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Anhang-Tabellen 

 Anh.-Tabelle 1: Zugrundeliegende Haushaltsdaten (nur Kernhaushalt)   

 Stadtstaat Bremen; in Mio. €     

 
    

 Ist Anschlag 

  2017 2018 2019 2020 
 

    
  Steuerabhängige Einnahmen  4.066   4.369   4.453   4.064   

  - darunter SoBEZ  60   60   60   60   

  Sanierungshilfen        400   

  Sonstige Einnahmen  1.125   1.064   1.215   1.199   

  - Veräußerungserlöse  0   0   0   0   

  - darunter COVID-19-bezogene Bundesmittel        50   

Bereinigte Einnahmen 5.191  5.433  5.669  5.663  
     

  Personalausgaben  1.657   1.726   1.830   1.957   

  Sozialleistungsausgaben  1.122   1.119   1.147   1.170   

  Sonstige konsumtive Ausgaben  1.532   1.581   1.671   1.855   

  Zinsausgaben  613   608   622   625   

  Investitionsausgaben  584   646   606   680   

  Sonstige        1.287   

  - davon COVID-19-bezogene Bundesmittel        50   

  - davon Bremen-Fonds COVID-19-Bewältigung)        1.270   

  - davon Handlungsfelder        50   

  - davon Glob. Ausgaben        -83   

Bereinigte Ausgaben 5.509  5.680  5.876  7.575  
     

          

Finanzierungssaldo -317  -248  -206  -1.913  

  +  Saldo der Rücklagenbewegung  -388   -154   -62   -10   

  +  Konsolidierungshilfen  300   300   300   100   

Nettokreditaufnahme (Kernhh.) 406  102  -31  1.823  
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 Anh.-Tabelle 2: Zugrundeliegende Haushaltsdaten (Kernhaushalt einschl. BKF)  

 Stadtstaat Bremen; in Mio. €     

 
    

 Ist Anschlag 

  2017 2018 2019 2020 
 

    
  Steuerabhängige Einnahmen  4.066   4.369   4.453   -- 

  - darunter SoBEZ  60   60   60   -- 

  Sanierungshilfen        -- 

  Sonstige Einnahmen  1.125   1.064   1.215   -- 

  - Veräußerungserlöse  0   0   0   -- 

Bereinigte Einnahmen 5.191  5.433  5.669  -- 
     

  Personalausgaben  1.657   1.726   1.830   -- 

  Sozialleistungsausgaben  1.122   1.119   1.147   -- 

  Sonstige konsumtive Ausgaben  1.532   1.581   1.671   -- 

  Zinsausgaben  613   608   622   -- 

  Investitionsausgaben  515   581   539   -- 

Bereinigte Ausgaben 5.440  5.615  5.809  -- 
     

          

Finanzierungssaldo -249  -183  -139  -- 

  +  Saldo der Rücklagenbewegung  -388   -154   -62   -- 

  +  Konsolidierungshilfen  300   300   300  -- 

Nettokreditaufnahme (Kernhh. + BKF) 337  37  -99  -- 
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Anh.-Tabelle 3: Flüchtlingsbezogene Einnahmen und Ausgaben 

(Stadtstaat Bremen; in T €)     

     

 
Ist Ist Anschlag 

 2017 2018 2019 2020 
 

    
  Steuereinnahmen  44.915  50.792  48.279  31.119  

  Sozialleistungs- und sonstige Einnahmen  99.523  36.607  64.268  34.722  

Einnahmen 144.438  87.399  112.547  65.841  

     
  Personalausgaben  34.224  24.542  22.141  18.048  

  Sozialleistungsausgaben  240.913  208.315  188.105  191.095  

  Sonstige kons. Ausgaben  31.751  13.960  16.418  12.371  

  Investitionsausgaben  40.076  3.085  5.059  2.600  

  Globale Mehrausgaben        1  

Ausgaben 346.964  249.902  231.723  224.115  

     
          

Netto-Ausgaben 202.526  162.502  119.176  158.274  

  + Einnahmen Anschlag 2015  1.793  1.793  1.793  1.793  

  - Ausgaben Anschlag 2015  49.972  49.972  49.972  49.972  

Netto-Mehrausgaben 154.347  114.323  70.997  110.095  
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